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Aulage II .

Antrag
der Gruppe der „ Deutſchen Chriſten “

leingebracht beim Erweiterten Evang . Oberkirchenrat im Juni 1934 ) .

Wir beantragen :

1. die Landesſynode wird auf 15 . Juni 1934 zu

§ 1.

Die Befugniſſe des Landesbiſchofs , des Erwei⸗

ihrer 1. ordentlichen Tagung einberufen ( ogl . terten Evang . Oberkirchenrats und der Landesſynode
8 98 Abſ . 1 Satz 2 KV und 8 9 Ziffer 1 Abſ . 1 werden auf die Deutſche Evang . Kirche mit der
des Geſetzes „ Den vorläufigen Umbau der Ver⸗

faſſung der Vereinigten Evang . ⸗prot . Landes⸗

kirche Badens betr . “ vom 1. Juni 1933 , kirchl .
Geſ . u. VBl . S . 69 ) ;

2. der Landesſynode folgenden Geſetzentwurf vor⸗
zulegen (vgl . S 105 Abſ . 1 Ziffer 3 KV , § 119
Abſ .1 Ziffer 1 KV und 8 9 Abſ .1 Ziffer 1
des Geſetzes „ Den vorläufigen Umbau der Ver⸗
faſſung der Vereinigten Evang. ⸗prot . Landes⸗
kirche Badens betr . “ vom 1. Juni 1933 , kirchl .
Geſ . u. VBl . S . 69 ) :

Kirchengeſetz
betr . die übertragung von Befugniſſen der Organe
der Vereinigten Evang. ⸗prot . Landeskirche Badens

auf die Deutſche Evangeliſche Kirche .

8
Die Vereinigte Evang. ⸗prot . Landeskirche Badens

iſt willens , das Werk der Einigung der Deutſchen
Evangeliſchen Landeskirchen unter Führung der
Deutſchen Evangeliſchen Kirche mitzuvollenden .

Sie erklärt deshalb ihre Bereitſchaft , ihre Kirchen⸗
hoheit, ſoweit nicht Bekenntnis und Kultus in Frage
kommen, einer geeinten Deutſchen Evang . Kirche zu
übertragen . Zur Vorbereitung dieſes Werkes hat die

Landesſynode auf Vorlage des Erweiterten Evang .
Oberkirchenrats folgendes Kirchengeſetz beſchloſſen :

Ermächtigung übertragen , auch verfaſſungsändernde
Kirchengeſetze zu erlaſſen . Der Reichsbiſchof kann

vorbehaltlich der Einſchränkung des § dem Landes⸗

biſchof Weiſungen erteilen .

§82 .

Die übertragenen Befugniſſe und die Weiſungen
des Reichsbiſchofs beziehen ſich nicht auf Bekenntnis
und Kultus . Die Vereinigte Evang⸗prot . Landes⸗

kirche Badens bleibt inſofern gemäß Art . 2 Ziffer 3
der Verfaſſung der Deutſchen Evang . Kirche vom
11 . Juli 1933 ſelbſtändig .

§ 3 .

Die Berufung und Abberufung des Landes⸗

biſchofs erfolgt im Benehmen mit der badiſchen
Landesſynode .

8 4 .

1) Die Pfarrer , die im Gebiet der bisherigen
Vereinigten Evang . ⸗prot . Landeskirche Badens ein

Pfarramt übertragen bekommen , ſind grundſätzlich
aus der Zahl der dieſem Kirchengebiet entſtammen⸗
den Pfarrkandidaten zu entnehmen . Ausnahmen

bedürfen der Zuſtimmung des Landesbiſchofs .
2) Bei der Ernennung der Pfarrer hat der

Landesbiſchof ein Vorſchlagsrecht .



3) Die Verwaltung des zweckgebundenen Kir⸗

chenvermögens bleibt dem Evang . Oberkirchenrat

oder der an ſeine Stelle tretenden Bezirkskirchen⸗

behörde der Deutſchen Evang . Kirche vorbehalten .

Die Erträgniſſe dieſes Vermögens ſind ausſchließlich

den ſtiftungsgemäßen Zwecken zuzuführen .

§ 5 .

Der zwiſchen dem Badiſchen Staat und der

Vereinigten Evang . ⸗prot . Landeskirche Badens ab⸗

geſchloſſene Kirchenvertrag vom 14 . 11 . 1932 bleibt

aufrecht erhalten und kann ohne Zuſtimmung des

Landesbiſchofs nicht geändert werden .

§ 6.

Entgegenſtehende Beſtimmungen finden keine

Anwendung . Das Kirchengeſetz tritt mit ſofortiger

Wirkung in Kraft .

Karlsruhe , den

Der Landesbiſchof .
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